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DieWohnbausteuerfür Studentenheime.DerVerwaltungsgerichtshofhattesich
heute mit einer Beschwerdedes DeutschenUniversitätsstudentenheimes ,des

Asylvereinesder WienerUniversität unddes Studentenheimesan derHoch¬
schulefürBodenkulturgegendieVorschreibungderWohnbausteuerzube¬
fassen.DerWienerMagistrathatnämlichdieBestimmungdesWohnbausteuer¬
gesetzesnachderRäumlichkeiten,die für ein Schülerinternatverwendet
werden,alseinzigesMietobjektanzusehensind ,auchaufdieStulentenheime
angewendetunddeshalbvondenVereinen,diedieseHeimeführen,dieWohn
bausteuernachdemMietwertaller Räumeverlangt ,GegendieseEntscheidung
des Magistrates ,die auch von der Abgabenbeschwerdekommissionbestätigt wur

de ,hattendiedreiStudentenheimedieBeschwerdeandenVerwaltungsgericht
DerVertreterderGe-¬hofergriffen .meindeWien ,ObermagistratsratDr .Urbanverwiesin der Verhandlungvor

demVerwaltungsgerichtshofdarauf ,dass zwischender VermietungvonWohnun
genin einer ZinskasernedurchdenHauseigentümerundzwischenderUeber¬
lassungvenRäumeneinesStudentenheimesanStudierendeein gewisserUn¬
terschiedbestehe .IndenStudentenheimenwerdenauchBeleuchtungBe¬
heizung,Wäsche.. s .w .beigestellt .AuchgemeinsameRäume,wieStudier
zimmer ,BibliothekSpeisesäleu . . w.stündenzurVerfügung.DieSteuer

ist auchfür deneinzelnenStudentensehrgering .BeimAsylvereinderWie-¬
nerUniversitätentfalleaufeinenStudenteneineSteuervon

S . 07monatlich .BeimDeutschenUniversitätsstudentenheim betrage diemo¬

natlicheWohnbausteuerfürdeneinzelnenStudentenS . 93 .BeimStuden-¬
tenheimder Hochschulefür Bodenkulturergäbe sich allerdings einemonat¬
liche Steuerleistung von rund sechs Schilling ,was aber seine Ursacheda

rin hat ,dass vierzig Zimmervonnur 58Studentenbewohntwerden ,denen
ausserdenSchlafräumennochBadezimmer,SpeisezimmerundStudierzimmer
zur Verfügungstehen .Dieses Heimbefindet sich im WähringerCottagevier -¬
tel .BeianderenStudentenheimenbeträgtdieSteuerüberhauptnureinige
GroschenimMenatfür deneinzelnenInsassen .DerVertreterdesMagistrats
verwies ferner noch darauf ,dass die Wohnbausteuereine reine Zwecksteuer
sei .DieGemeindeverwaltunghat ausdenMittelnderWohnbausteuerbereits
ein Studentenheimauf der Brandstätte errichtet und wird in kürzester Zeit

ein weiteres Heimbauen .auchaufdemAlsergrund Es ist klar ,dass der Ertrag derWohn¬

bausteuerderStudentenheimein vielenJahrzehntennichtjeneSummeaus-¬
machenwird ,die die Gemeindeallein für den BauvonStudentenheimenaus - ¬

gibt .Esfalle daherauchdieZweckbestimmungdieserSteuerinsGewicht
DerVerwaltungsgerichtshofhatdieEntscheidungendesMagistrats

in allen drei Fällenals ungesetzlichaufgehoben.In derBegründungdie
der Entscheidungwird gesagt ,dass als Steuerträger die Inhaber derWohn
räumein Betracht kommen ,also die einzelnen Studenten ,die imStudenten
heim wohnen .Der Gerichtshof könne auch dåe Anschauungder städtischen Ab- ¬

gabebeschwerdekommissionnicht teilen ,dass diese Räumevon derStiftung
oderKorporationbenütztwerden ,dennin derZuführungdieserRäumezum
statudenmässigenVerwendungszweck,der BeistellungvonWohnungenanStue
dierende ,liegen nochkeine Benützungder Räumlichkeiten .Gegeneinesol - ¬
cheAnnahmesprechederParagraph2 ,Absatz1desGesetzes,dennalssteu-¬
erpflichtigePersonensinddieHauseigentümernurdannanzusehen ,wennessie das Objektselbst benützen .Magaberder Hauseigentümerodereinean
derePersonsein ,demdiese Wohnungüberlassenwordenist ,so ist ebendie
se Person ohne Rücksicht auf den Rechtstitel der Innehabung steuerpflich¬
tig .Nunsind Räumean Studenten gegen Entgelt überlassen ;diesesind
daher Inhaber dieser Räumeund wenn ein Faumvon mehreren Studenten be¬

nütztwird ,so gilt diesernachParagraph2 ,Absatz8 alseinheitliches
Mietobjekt und diese Personen haften solidarisch für die Steuer .

Durch diese Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes wirdan
der Wohnbausteuerpflichtder Studentenheimenichts geändert ,Wohlaber

erfährt die Rechtsstellung des einzelnen Studenten eine erhebliche Aen- ¬
derung ..
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